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Bebauungsplan Nr. 21, 1. Änderung „Am Himmelsgarten“ 
 

Ortsteil Stotzheim, für den Bereich der Erweiterungsfläche des Stotzheimer Friedhofs 
zwischen „Am Himmelsgarten“ und dem angrenzenden Fuß- und Radweg 

 

Textliche Festsetzungen 
 
A. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 
 
Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA 2) sind die in § 4 (2) BauNVO genannten Nutzungen 
Wohngebäude, der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten sowie nicht störende Handwerksbetriebe allgemein zulässig. 
 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale Zwecke, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind 
in dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 gem. § 1 (5) BauNVO unzulässig.  
 
Die gem. § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen sind gem. § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.  
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO) 
Innerhalb des Plangebiets wird die Gebäudehöhe in WA 2 auf maximal 10,5 m über der Be-
zugshöhe festgesetzt. Ein zusätzliches Staffelgeschoss ist bei einer zweigeschossigen Be-
bauung nicht zulässig. 
 
Die in der Planzeichnung für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 festgesetzte maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe (GH) hat als Bezugspunkt die Höhenlage der dem jeweiligen Baugrund-
stück vorgelagerten Erschließungsstraße in der Mitte der straßenseitigen Grenze des jeweili-
gen Baugrundstücks. Die Höhenlage dieses Punktes ist durch lineare Interpolation aus den 
beiden benachbarten in der Planzeichnung festgesetzten Straßenhöhen zu ermitteln (siehe 
hierzu die Höhenangaben in der Planzeichnung). 
 
Die Ermittlung der maßgeblichen Höhenbezugspunkte richtet sich nach der wegemäßigen Er-
schließung des jeweiligen Gebäudes.  
 
Als maximale Höhe der Gebäude gilt bei geneigten Dachflächen der höchste Punkt der Au-
ßenkante Dachdeckung bzw. bei Gebäuden mit Flachdach der oberste Punkt der Gebäude-
kante. 
 
3. Stellplätze, Garagen und Carports sowie Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB) 
Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sind gemäß § 12 (6) BauNVO 
überdachte Stellplätze (Carports) sowie Garagen nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen und deren geradlinigen Verlängerung zur seitlichen Grundstücksgrenze zuläs-
sig.  
 
Vor geschlossenen Garagen ist im Bereich der Zufahrt ein Mindestabstand von 5,0 m zur Stra-
ßenbegrenzungslinie einzuhalten. 
 
Ausnahmsweise sind bauordnungsrechtlich erforderliche Stellplätze im Bereich zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze zulässig. 
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Bei Eckgrundstücken ist bei der Errichtung von geschlossenen Garagen ein seitlicher Abstand 
von mindestens 1,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten und als Grünfläche zu ge-
stalten. 
 
Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sind in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
nur bis zu einer Größe von 30 cbm umbauter Raum zulässig. Nebenanlagen gemäß § 14 (2) 
BauNVO sind ausnahmsweise zulässig. 
 
4. Von der Bebauung freizuhaltende Flächen (§ 9 (1) Nr. 10BauGB) 
Der im Bebauungsplan gekennzeichnete Bereich ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB von jegli-
cher Bebauung freizuhalten.  Auch die Errichtung von Nebenanlagen gem. §14 BauNVO ist in 
diesem Bereich unzulässig. Darüber hinaus sind Einfriedungen in diesem Bereich nur bis zu 
einer Höhe von 1,50 m zulässig. Diese Festsetzung hat eine nachbarschützende Wirkung und 
soll eine Verschattung des Nachbargrundstücks vermeiden und die Zufuhr mit Licht sicherstel-
len. 
 
5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 
Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes WA 2 ist gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB 
die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden auf zwei je Einzelhaus bzw. je 
Doppelhaushälfte begrenzt.  
 
6. Pflanzgebot in Vorgärten (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)  
Der Vorgarten ist die Fläche zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Bau-
flucht, und zwar in der kompletten Breite des Grundstücks an der Erschließungsstraße. Die 
Vorgartenfläche ist in den Bauantragsunterlagen oder Bauanzeigeunterlagen anzugeben. 
Die Vorgartenflächen sind unversiegelt anzulegen, zu begrünen und gärtnerisch anzulegen; 
d. h. vollflächig zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Dabei dürfen max. 
15 % der Vorgartenfläche mit Kies, Schotter, Pflaster oder Platten oder vergleichbaren Mate-
rialien überdeckt sein. In den Vegetationsflächen ist nur die Verwendung von offenporigen, 
wasserdurchlässigen Materialien zulässig. Dies gilt auch innerhalb des Bodenaufbaus. Was-
serundurchlässige Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen sind unzulässig. Davon ausge-
nommen sind die notwendigen zu befestigenden Flächen, wie Zuwegungen und Zufahrten. 
Die befestigten und damit versiegelten Flächen dürfen bei den freistehenden Einzelhäusern 
40 % und bei den Doppelhäusern 70 % der Vorgartenflächen nicht überschreiten. Die Begrü-
nung der Vorgärten ist innerhalb eines Jahres nach Bezug des Gebäudes auf dem Grundstück 
herzustellen. Die Frist kann bei Vorliegen besonderer Gründe um ein Jahr verlängert werden. 
 
 
B.1 Kennzeichnungen  
 
1. Baugrundverhältnisse 
Das gesamte Plangebiet liegt in einem Auegebiet, in dem der natürliche Grundwasserspiegel 
nahe der Geländeoberfläche ansteht und der Boden humoses Bodenmaterial enthalten kann.  
Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum tragfähig. Er-
fahrungsgemäß wechseln die Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbreitung und 
Mächtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belastung diese Böden mit unterschiedli-
chen Setzungen reagieren können.  
Das gesamte Plangebiet wird daher gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als Fläche gekennzeich-
net, bei deren Bebauung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungs-
bereich, erforderlich sind. 
 
Wegen der Bodenverhältnisse sind bei der Bauwerksgründung ggf. besondere bauliche Maß-
nahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich. Hier sind die Bauvorschriften des 
Eurocode 7 „Geotechnik" DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, den Normblättern DIN 1054 
"Baugrund -Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen", der DIN 
18 196 "Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke" mit der Tabelle 4, 
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die organische und organogene Böden als Baugrund ungeeignet einstuft, sowie die Bestim-
mungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. 
 
 
B.2 Hinweise 
 
1. Bodendenkmale 
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde ist die Stadt Euskirchen als Untere Denkmalbe-
hörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstr. 
45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax 02425/9039-199, unverzüglich zu informieren. 
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des Rhei-
nischen Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
 
2. Kampfmittelfunde 
Trotz im Vorfeld erfolgter Untersuchung der Fläche auf Kampfmittel, können Kampfmittelfunde 
nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei Kampfmittelfunden im Plangebiet 
während der Erd- / Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen und die nächstgelegene 
Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen. Sofern es nach 
1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschie-
ben. Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. In diesem Fall ist 
das Merkblatt für Baugrundeingriffe auf der Internetseite des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
(http://url.nrw/kbd-brd) zu beachten. 
 
3. Erdbebenzonen 
Das Plangebiet befindet sich in Erdbebenzone 2 in der Untergrundklasse R, gemäß der Karte 
der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 
1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Juni 2006); Karte zur DIN 4149. In der DIN 4149 
(Fassung April 2005) sind die entsprechenden bautechnischen Maßnahmen aufgeführt. Diese 
sind zu berücksichtigen. 
Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu 
berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbau-
werke und geotechnische Aspekte“. Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für 
Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 
1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
5. Niederschlagswasser 
Zur Entlastung der Kanalisation durch starken Oberflächenabfluss wird empfohlen, das Nie-
derschlagwasser der Dachflächen in geschlossenen Behältern (Zisternen) zu sammeln, zu 
speichern und als Brauchwasser sowie zur Gartenbewässerung zu nutzen. Überschüssiges 
Wasser ist durch einen Überlauf in die Kanalisation einzuleiten. 
 
6. Grundwasserstände 
Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der Geländeoberfläche an. 
Der Grundwasserstand kann vorübergehend durch künstliche oder natürliche Einflüsse verän-
dert sein. Bei den Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg des Grundwas-
sers auf das natürliche Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften der DIN 18195 
„Abdichtung von Bauwerken“, der DIN 18535 „Abdichtung von erdberührten Bauteilen“ und 
gegebenenfalls der DIN 18535 „Abdichtung von Behältern und Becken“ zu beachten. Weitere 
Informationen über die derzeitigen und zukünftig zu erwartenden Grundwasserverhältnisse 
kann der Erftverband in Bergheim geben. (www.erftverband.de) 
 
7. Bodenschutz 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von bauli-
chen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
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Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung 
zu lagern und später wieder einzubauen. 
 
8. Gestaltungssatzung 
Es wird für verbindliche Regelungen zur Gestaltung baulicher Anlagen auf die Gestaltungssat-
zung der Stadt Euskirchen für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 21 „Am Himmelsgarten“, 
Ortsteil Stotzheim verwiesen. Diese kann bei der Stadtverwaltung Euskirchen eingesehen / 
angefordert werden. Die Satzung ist bei allen Veränderungen, Umbauten und Erweiterungen 
bestehender baulicher Anlagen, bei Neuanlagen sowie der Anbringung von Werbeanlagen 
und Warenautomaten anzuwenden. 


